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An den Rat der Stadt Varel  
Windallee 4   
26316 Varel 
 

Dienstag, 18. September 2018 
 
 

Antrag Gruppe G6   
Rückgabe der nichtöffentlichen Beschluss-Vorlage 259/2018 zur Beratung in die 
Fraktion 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Ratsvorsitzende, sehr geehrte Damen und 
Herren des Stadtrates Varel, 
 
hiermit stellt die Gruppe G6 folgenden Dringlichkeitsantrag gemäß § 6 der Geschäftsordnung 
für den Rat der Stadt Varel:  
  
Antrag: 
Die Beschlussfassung zum Tagesordnungspunk N 3.3.1.1 (Vorlage 259/2018) soll gemäß  § 8 
der Geschäftsordnung für den Rat der Stadt Varel vertagt werden. Rückstellung des 
Tagesordnungspunktes zur Beratung in die Fraktion. 
 
Begründung: 
Formale Begründung: 
Ein Sachantrag gemäß § 5 der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Varel konnte von 
der Gruppe G6 nicht gestellt werden, da die Behandlung des Punktes N 3.3.1.1 (Vorlage 
259/2018) im nichtöffentlichen Teil vor 10 Tagen noch nicht allen Ratsmitgliedern 
bekanntgegeben wurde und ebenfalls das Protokoll des beschlussfassenden Gremiums (VA) 
nicht allen Ratsmitgliedern 10 Tage vor dieser Ratssitzung zugegangen ist. Die Einhaltung der 
Antragsfrist gemäß § 5 ist für die Gruppe G6 daher unmöglich gewesen. 
 
Gemäß § 64 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) – 
Öffentlichkeitsprinzip - ist die Behandlung von Themen in unseren Ausschuss-Sitzungen,  
abgesehen von wenigen Ausnahmen, grundsätzlich öffentlich abzuhalten. Die Öffentlichkeit 
kann nur ausgeschlossen werden, wenn das öffentliche Wohl und/oder das berechtigte 
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Interesse Einzelner gefährdet ist. Unsere Gruppe G6 kann auf Grundlage dieser 
Beschlussvorlage nicht erkennen, inwieweit das öffentliche Wohl oder ein berechtigtes 
Einzelinteresse gefährdet ist. Hierfür benötigen wir eine rechtliche Einordnung des zu 
beschließenden Sachverhaltes.  
 
Inhaltliche Begründung: 
Aufgrund der kurzfristigen Bekanntmachung der Beschlussvorlage 259/2018 zum Sport- und 
Bürgerpark-Konzept und dem damit verbunden Verkauf von Liegenschaften konnten sich die 
Gruppe G6 nicht in angemessener Weise mit dem Beschluss befassen und bittet um 
Verlegung des Tagungspunktes auf einen neuen Termin. 
 
Die grundsätzliche Beantragung von Fördermitteln durch die Stadt Varel für Projekte wie z.B. 
für das Sport- und Bürgerpark-Konzept halten wir für ein geeignetes Mittel. Die Beantragung 
sollte gemäß unserem derzeitigen Kenntnisstand aber nicht mit dem Verkauf von 
Liegenschaften gekoppelt werden.  Zudem benötigen wir für unsere Beratung eine klare 
sachliche Begründung mit Angabe der Rechtsnorm, warum dieser Sachverhalt im 
nichtöffentlichen Teil des Rates beschlossen werden muss. Sobald uns diese vorliegt, haben 
wir die Möglichkeit, den Beschlussvorschlag adäquat zu prüfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Sigrid Busch  
 
Gruppe G6 
Bündnis 90/Die Grünen  
mail@sigridbusch.de  
Osterstraße 31  
26316 Varel 


